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Unfallversicherungsschutz für Strafgefangene in der ehemaligen 
DDR - Unfall vom 27.12.1985; 
hier: Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Rheinland-Pfalz vom 10.9.2002 

- L 2 U 59/02 - mit Folgeentscheidung in Form des BSG- 
Beschlusses vom 14.2.2003 - B 2 U 396/02 B - 

Das LSG Rheinland-Pfalz hatte mit Urteil vom 10.9.2002- L 2 U 59/02 - 
(s. Anlage 1) Folgendes entschieden: 

Leitsatz 

Strafgefangene waren in der ehemaligen DDR seit dem lnkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes vom 
7.4.1977 (GBI DDR I Nr 11, 109ff) in die gesetzliche Unfallversicherung als versicherte Personen 
einbezogen. Für diese Personen greift 9 215 Abc 1 SGB 7 iVm 9 1150 Abc 2 S 1 RVO ein. 

Das BSG hat die Beschwerde des beklagten UV-Trägers gegen die 

Nichtzulassung der Revision im 0.g. LSG-Urteil mit Beschluss 
vom 14.2.2003 - B 2 U 396/02 B - (s. Anlage 2) als unzulässig 
verworfen. 

Anlage 1 

Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 10.9.2002 - L 2 U 59/02 - 
Tatbestand 

Umstritten ist, ob der Kläger einen Anspruch auf Anerkennung seines während 

einer Strafhaft in der ehemaligen DDR erlittenen Unfalls vom 27.12.1985 als 

Versicherungsfall in der gesetzlichen Unfallversicherung hat. 

Der 1963 geborene Kläger erlitt am 27.12.1985 während seiner Strafhaft in der 

ehemaligen DDR im VEB M K W. P in H einen Unfall, als sein 

rechter Arm von einer Drahtziehmaschine erfasst wurde. Dadurch kam es zu 

einem Plexusabriss am rechten Arm, wodurch die Gebrauchsfähigkeit dieses 

Arms weitgehend verloren ging. 

Mit Bescheid des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) 
- Kreisvorstand - Verwaltung der Sozialversicherung Gera (Stadt) vom 

3.12.1987 wurde eine Unfallrente nach einem Körperschaden von 75 % festge- 

stellt. 
Im Juli 1988 verlegte der Kläger seinen Wohnsitz in das Gebiet der alten Bun- 
desländer. Seinen Angaben zufolge erhielt er seine DDR-Unfallrente letztmals 
für Juli 1988 ausgezahlt. 

Mit Schreiben vom Mai 1998 (eingegangen im Juni 1998) machte der Kläger 

gegenüber der Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung geltend, der 

Unfall vom Dezember 1985 sei als Arbeitsunfall zu entschädigen. 

Durch Bescheid vom 7.4.2000 lehnte die Beklagte diesen Antrag ab, da es sich 

nach DDR-Recht nicht um einen versicherten Arbeitsunfall gehandelt habe. Der 

hiergegen eingelegte Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 

14.6.2000 zu rückgewiesen. 
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Das Sozialgericht (SG) hat die Beklagte durch Urteil vom 4.12.2001 unter Auf- 

hebung des angefochtenen Bescheides verurteilt, den Unfall des Klägers vom 

Dezember 1985 als Arbeitsunfall anzuerkennen. Zur Begründung hat es aus- 

geführt: Entgegen der Meinung der Beklagten sei der Unfall des Klägers nach 

den Vorschriften der ehemaligen DDR ein versicherter Arbeitsunfall gewesen. 

Dies ergebe sich aus § 38 des Strafvollzugsgesetzes der DDR (StVG-DDR) 

vom 7.4.1977 (GBI I Nr 11, S 109 ff), wonach bei Schäden aus im Strafvollzug 

erlittenen Unfällen oder Berufskrankheiten nach der Entlassung aus dem Straf- 

vollzug nach den für die Behandlung von Schäden oder Berufskrankheiten 

geltenden Rechtsvorschriften zu verfahren gewesen sei. Entgegen der Meinung 

der Beklagten sei mit dieser Bestimmung kein ,,verschuldensunabhängiger 

Entschädigungsanspruch gegen den Staat" begründet worden. Der Anspruchs- 

beginn erst nach der Entlassung aus der Haft, stehe dem nicht entgegen. 

Gegen dieses ihr am 5.2.2002 zugestellte Urteil richtet sich die am 4.3.2002 

beim Landessozialgericht (LSG) Rheinland-Pfalz eingelegte Berufung der Be- 

klagten. 

Die Beklagte trägt vor: Der Kläger habe in der ehemaligen DDR nicht zu den in 

der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Personen gehört. Das SG 

habe außer Acht gelassen, dass es im DDR-Recht keine Vorschrift gegeben 

habe, wonach Strafgefangene in den Kreis der versicherten Personen einbe- 

zogen worden seien. Der Arbeitsunfall sei in der DDR für die Versicherten 

unterschiedlich definiert gewesen und zwar für die nach der ,,Verordnung der 

Sozialpflichtversicherung der Arbeiter und Angestellten" (SVO I) Versicherten in 

§ 220 Arbeitsgesetzbuch (AGB), für die nach der ,,Verordnung über die Sozial- 

versicherung bei der Staatlichen versicherung der DDR" (SVO 11) Versicherten 

in 5 90 SVO II und für die nach der ,,Verordnung über die Sozialversicherung 

der in eigener Praxis tätigen Ärzte und der freiberuflich tätigen Kultur- und 

Kunstschaffenden" (SVO 1 1 1 )  Versicherten in § 27 SVO III. Strafgefangene seien 

weder im SVO I noch im SVO II noch im SVO III als zum Kreis der versicherten 

Personen gehörig aufgeführt gewesen. Auch in der ,,Verordnung über die Er- 

weiterung des Versicherungsschutzes bei Unfällen in Ausübung gesellschaft- 

licher, kultureller oder sportlicher Tätigkeiten" finde sich keine Regelung zu 
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Tätigkeiten von Strafgefangenen während eines Arbeitseinsatzes. Der Kläger 

habe lediglich einen Anspruch auf Leistungen ,,wie" nach einem Arbeitsunfall 

gehabt. Wenn der Unfall als Arbeitsunfall zu werten gewesen wäre, hätte sich 

die Vorschrift des § 38 StVG-DDR erübrigt. Die Tatsache, dass der FDGB nach 

der Haftentlassung mit der Erledigung der Rentenangelegenheiten betraut 

gewesen sei, belege nicht, dass es sich um einen Arbeitsunfall gehandelt habe. 

Die Beklagte beantragt, 

das Urteil des SG Mainz vom 4.12.2001 aufzuheben und die Klage ab- 

zuweisen. 

Der Kläger beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Er hält das angefochtene Urteil für zutreffend. 

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die Verwaltungsakte der Beklagten 

sowie die Prozessakte verwiesen, die ihrem wesentlichen Inhalt nach 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung und Beratung gewesen sind. 

Entscheiduncisaründe 

Die nach $5 143 f, 151 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zulässige Berufung ist nicht 

begründet. Das SG hat der Klage zu Recht stattgegeben. Zur Begründung ver- 

weist der Senat auf die zutreffenden Entscheidungsgründe des angefochtenen 

Urteils (§ 153 Abs 2 SGG), wobei er Folgendes ergänzt: 

Gemäß 5 215 Abs 1 des 7. Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB Vii) sind für die 

Übernahme der vor dem 1 . I  .I992 im Beitrittsgebiet eingetretenen Unfälle und 

Krankheiten als Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten nach dem Recht der ge- 

setzlichen Unfallversicherung § 1 150 Abs 2 und 3 Reichsversicherungsordnung 

(RVO) in der am Tag vor lnkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung 

weiter anzuwenden. Unfälle und Krankheiten, die vor dem 1. I. 1992 eingetreten 

sind und die nach dem im Beitrittsgebiet geltenden Recht Arbeitsunfälle und 

Berufskrankheiten der Sozialversicherung waren, gelten nach § 1 150 Abc 2 
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Satz 1 RVO als Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Sinne des Dritten 

Buches der RVO. Dies gilt nach § 1150 Abc 2 Satz 2 RVO nicht für Unfälle und 

Krankheiten, 

1. die einem ab dem 1 . I  .I991 für das Beitrittsgebiet zuständigen Träger der 

Unfallversicherung erst nach dem 31.12.1993 bekannt werden und die 

nach dem Dritten Buch (der RVO) nicht zu entschädigen wären, 

2. die mit Wirkung für die Zeit vor dem 1.1.1992 als Arbeitsunfälle und 

Berufskrankheiten nach dem Fremdrentengesetz (FRG) anerkannt wor- 

den sind, es sei denn, der Verletzte hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

vor dem 1 .I .I 992 in das Beitrittsgebiet verlegt. 

Der Unfall des Klägers vom 27.12.1985 war im Gegensatz zur Meinung der Be- 

klagten nach dem im Beitrittsgebiet geltenden Recht ein Arbeitsunfall der 

Sozialversicherung. 

Der Begriff des Arbeitsunfalls war in § 220 Abs 1 Satz 1 des AGB der DDR vom 

16.6.1977 (Gbl I Nr 18, S 185) definiert. Danach war Arbeitsunfall die Ver- 

letzung eines Arbeitnehmers im Zusammenhang mit dem Arbeitsprozess. Abs 2 

dieser Vorschrift erfasste Wegeunfälle. Nach Abc 3 waren den Arbeitsunfällen 

Unfälle bei organisierten gesellschaftlichen, kulturellen oder sportlichen Tätig- 

keiten gleichgestellt. Abs 4 regelte, dass durch Ausübung des Dienstes in den 

Bereichen des Ministeriums des Innern, des Ministeriums für Abrüstung und 

Verteidigung und der Zollvewaltung erlittene Körper- und Gesundheitsschäden 

als Folgen eines Arbeitsunfalls bzw einer Berufskrankheit galten. 

Durch das StVG-DDR vom 7.4.1977 wurde ein Unfallversicherungsschutz 

während der Haft eingeführt. Nach 5 6 Abs 2 dieses Gesetzes fanden für den 

Arbeitseinsatz Strafgefangener die Grundsätze der arbeitsrechtlichen Vor- 

schriften nach den in diesem Gesetz getroffenen Regelungen entsprechende 

Anwendung. Nach Abc 3 dieser Vorschrift wurde nach der Entlassung aus dem 

Strafvollzug die Dauer des Arbeitseinsatzes der Zeit einer versicherungspflich- 

tigen Tätigkeit gleichgestellt. Gemäß § 38 StVG-DDR wurde bei Schäden aus 

im Strafvollzug erlittenen Unfällen oder Berufskrankheiten nach der Entlassung 

aus dem Strafvollzug nach den für die Behandlung von Schäden aus Unfällen 

oder Berufskrankheiten geltenden Rechtsvorschriften verfahren, sofern diese 
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Schäden zum Zeitpunkt der Entlassung noch vorlagen oder danach als ursäch- 

liche Folge eines solchen Unfalls oder einer solchen Berufskrankheit eintraten. 

Mit § 6 Abs 3 iVm § 38 StVG-DDR wurden Strafgefangene in den Kreis der 

gegen ,,Arbeitsunfall" Versicherten einbezogen. Der Auffassung der Beklagten, 

Strafgefangene hätten in der DDR nicht zum Kreis der versicherungspflichtigen 

Personen gehört und nur Anspruch auf Leistungen ,,wie" nach einem Arbeits- 

unfall gehabt, kann nicht gefolgt werden. Denn aus § 6 Abs 3 StVG-DDR ergibt 

sich eindeutig die Gleichstellung mit einer versicherungspflichtigen Tätigkeit. 

5 38 StVG-DDR spricht zudem von ,,Unfällen und Berufskrankheiten", die Ver- 

sicherte im Strafvollzug erlitten hatten. Zwar wird in dieser Vorschrift, anders als 

in § 220 AGB, nicht der Begriff des „Arbeitsunfalls" verwandt. Indem der Begriff 

der ,,Berufskrankheit" gebraucht wurde, hat der DDR-Gesetzgeber indes deut- 

lich gemacht, dass schädigende Ereignisse während Arbeitseinsätzen im Straf- 

vollzug als Versicherungsfälle im Sinne der DDR-Vorschriften galten. 

Dies steht im Einklang mit Sinn und Zweck der 3s 6 Abs 3, 38 StVG. Diese 

Regelungen beruhten auf dem Anliegen des DDR-Gesetzgebers, dass Straf- 

gefangenen auf dem Gebiet der Gewährleistung des Gesund heitsschutzes 

keine Nachteile gegenüber anderen Bürgern erwachsen sollten 

(Martens/Satzke, Rechte und Pflichten des Strafgefangenen, hrsg im Auftrag 

des Ministeriums des Innern, Verwaltung Strafvollzug, 1982, S 24). Deshalb 

wurden Schäden, die durch einen Unfall bei der Arbeit im Rahmen des Straf- 

vollzugs eintraten, als Folgen eines Arbeitsunfalls behandelt (Martens/Satzke, 

aaO, S 57). Auch ansonsten ist im DDR-Schrifttum aus der damaligen Zeit aus- 

drücklich davon die Rede, dass es sich um Arbeitsunfälle bzw. Berufskrank- 

heiten handelte (vgl Arbeitseinsatz Strafgefangener, hrsg von einem Autoren- 

kollektiv im Auftrag des Ministeriums des Innern, Verwaltung Strafvollzug, 1981, 

s 34). 

Die Regelung in § 38 StVG-DDR, bei Strafgefangenen werde nach der Ent- 

lassung aus dem Strafvollzug nach den für die Behandlung von Schäden aus 

Unfällen und Berufskrankheiten geltenden Rechtsvorschriften verfahren, diente 

nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift nicht der Abgrenzung gegenüber Ar- 
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beitsunfällen und Berufskrankheiten. Vielmehr bezweckte die Vorschrift - vor 

a h n  wenn gleichzeitig 5 6 Abc 3 StVG-DDR in das Blickfeld genommen wird - 
allein die KlarStellung, dass die verfahrensrechtliche Behandlung solcher Fälle 

derjenigen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Beschäftiaten ent- 
sprechen sollte. 

Das entspricht dem Beschluss des LSG Thüringen vom 25.2.2002 (Az L 1 U 

592/01). Dieses ist hierin, ohne dass die Frage dort entscheidungserheblich 

war, für die Zeit nach dem lnkrafttreten des StVG-DDR davon ausgegangen, 

dass ein Unfall in der Haft ein Arbeitsunfall nach DDR-Recht im Sinne des 

3 1150 Abs 2 Satz 1 RVO war. Eine nähere Problematisierung hielt das LSG 

Thüringen zutreffend nicht für erforderlich, da eine andere Auslegung der DDR- 

Vorschriften für die Zeit nach dem lnkrafttreten des SWG-DDR im Hinblick auf 

die eindeutige Regelung in 5 6 Abs 3 StVG-DDR nicht ernsthaft in Betracht 

kommt. 

§ 1150 Abc 2 Satz 2 RVO greift vorliegend nicht ein. Eine Anerkennung nach 

dem FRG im Sinne von Nr 2 dieser Vorschrift ist nicht erfolgt. Für die Anwend- 

barkeit dieser Vorschrift reicht es zwar aus, dass am 31.12.1991 ein Aner- 

kennungsverfahren lief, wenn an diesem Tag ein Antrag nach dem FRG gestellt 

war oder das Verfahren auf andere Weise aufgenommen worden war (Bundes- 

sozialgericht -BSG-, Urt. v 18.6.1996, Az 9 RV 6/94). Dies ist indes vorliegend 

nicht der Fall. Der Kläger hat erst im Jahre 1998 einen Antrag auf Entschädi- 

gung nach den bundesdeutschen Vorschriften gestellt, Ein solcher Antrag war 

in seinem Vorbringen im Rahmen des 1988 begonnenen Verfahrens auf Ge- 

währung einer Versichertenrente wegen Erwerbsminderung durch den Träger 

der gesetzlichen Rentenversicherung nicht enthalten. Dass der Kläger seiner- 

zeit gegenüber dem Rentenversicherungsträger von einem ,,Arbeitsunfall" ge- 

sprochen hat, rechtfertigt nicht die Annahme, er habe einen Antrag auf Ent- 

schädigung aus der gesetzlichen Unfallversicherung gestellt. 

* 

Auch 5 11 50 Abs 2 Satz 2 Nr 1 RVO scheidet aus, weil der Unfall des Klägers 

nach den bundesdeutschen Vorschriften zu entschädigen wäre. Gemäß 5 540 

RVO idF des Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetzes (UVNG) vom 

30.4.1963 (BGBI I 241) waren gegen Arbeitsunfall Personen versichert, die 

während einer auf Grund eines Gesetzes angeordneten Freiheitsentziehung 

wie ein nach 3 539 Abs 1 RVO Versicherter tätig wurden; dies galt nur dann 

nicht, wenn diese Personen bereits nach § 539 Abs 1 RVO versichert waren. 

Die Kostenentscheidung folgt aus 5 193 SGG. 

Die Revision wird nicht zugelassen, weil die Voraussetzungen des 

nicht vorliegen. 
160 SGG 

*HVBG-INFO 2002, 2053-2058 
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Anlage 2 
Orientierungssatz zum BSG-Beschluss vom 14.2.2003 - B 2 U 396/02 B - 

Klärungsbedürftigkeit einer Rechtsfrage: Die Frage des Unfallversicherungsschutzes Strafgefangener 
während des Arbeitseinsatzes zu DDR-Zeiten (1985), ergibt sich eindeutig aus dem Gesetz ($9 6, 38 
StVollzG idF vom 7.4.1977). 

BSG-Beschluss vom 14.2.2003 - B 2 U 396/02 B - 
G r ü n d e :  

Die gegen die Nichtzulassung der Revision im angefochtenen Urteil des Landessozialge- 

richts (LSG) gerichtete, auf die Zulassungsgründe der grundsätzlichen Bedeutung und 

des Verfahrensmangels gestützte Beschwerde ist unzulässig. Die dazu gegebene Be- 

gründung entspricht nicht der in § 160 Abs 2 und § 160a Abs 2 Satz 3 des Sozialge- 

richtsgesetzes (SGG) festgelegten Form. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bun- 

dessozialgerichts (BSG) erfordern diese Vorschriften, dass der Zulassungsgrund schlüs- 

sig dargetan wird (BSG SozR 1500 Q 160a Nr 34, 47 und 58; vgl hierzu auch 

Krasney/Udsching, Handbuch des sozialgerichtlichen Verfahrens, 3. Aufl, 2002, IX, 

RdNr 177 und 179 mwN). Daran mangelt es hier. 

Nach 160 Abs 2 Nr 1 SGG ist die Revision zuzulassen, wenn die Sache grundsätzliche 

Bedeutung hat. In der Beschwerdebegründung muss nach 9 160a Abc 2 Satz 3 SGG 

diese grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache aufgezeigt werden. Hierzu ist zunächst 

darzulegen, welcher konkreten abstrakten Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung beige- 

messen wird (BSG SozR 1500 § 160a Nr 11). Denn die Zulassung der Revision erfolgt 

zur Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen und nicht zur weiteren Entscheidung des 

Rechtsstreits. Die abstrakte Rechtsfrage ist klar zu formulieren, um an ihr die weiteren 

Voraussetzungen für die begehrte Revisionszulassung nach 160 Abs 2 Nr 1 SGG prü- 

fen zu können (KrasneyiUdsching, aaO, IX, RdNr 181). Dazu ist erforderlich, dass ausge- 

führt wird, ob die Klärung dieser Rechtsfrage grundsätzliche, über den Einzelfall hinaus- 

gehende Bedeutung hat. Insbesondere hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass die 

Rechtsfrage klärungsbedürftig, also zweifelhaft, und klärungsfähig, mithin rechtserheblich 

ist, so dass hierzu eine Entscheidung des Revisionsgerichts zu erwarten ist (BSG SozR 

3-1500 5 160 Nr 1; BSG SozR 3-1500 5 160a Nr 16). Zur Klärungsfähigkeit gehört auch, 

dass die Rechtsfrage in einem nach etfolgter Zulassung durchgeführten Revisionsverfah- 

ren entscheidungserheblich ist (BSG Beschluss vom 11. September 1998 - B 2 U 

Die Klärungsbedürftigkeit ist zu verneinen, wenn die Rechtsfrage bereits höchstrichterlich 
beantwortet ist (BSG SozR 1500 160 Nr 51; BSG SozR 1500 § 160a Nr 13 und 65) 

oder wenn die Antwort unmittelbar aus dem Gesetz zu ersehen ist (BSG SozR 1300 Q 13 

Nr I), wenn sie so gut wie unbestritten ist (BSG SozR 1500 § 160 Nr 17), wenn sie prak- 
tisch außer Zweifel steht (BSG SozR 1500 160a Nr 4) oder wenn sich für die Antwort in 

anderen Entscheidungen bereits ausreichende Anhaltspunkte ergeben (BSG SozR 3- 

1500 146 Nr 2 und 160 Nr 8; Kummer, Die Nichtzulassungsbeschwerde, 1990, 

RdNr 11 7; Krasney/Udsching, aaO, IX, RdNr 66). Die Klärungsbedürftigkeit ist schließlich 

nicht gegeben, wenn die Rechtsfrage nicht mehr geltendes Recht betrifit und nicht er- 

kennbar wird, dass noch eine erhebliche - genau zu bezeichnende - Anzahl von Fällen 
nach diesen Vorschriften ZU entscheiden sind (vgi BSG s o z ~  1500 § 160a N~ 19; Be- 
schlüsse des Senats vom 15. September 1986 - 2 BU 104186 -, vom 23. August 1996 
- Bu 149/96 - 1  vom 26. Oktober 1998 - B 2 U 252198 B - nachfolgend Beschluss des 

188198 B -). 
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Bundesverfassungsgerichts vom 30. Mai 2000 - 1 BvR 2198/98 - sowie vom 29. April 

1999 - B 2 U 178198 B - HVBG-Info 1999, 2943; Krasney/Udsching, aaO, IX, RdNr 187) 

oder dass die Rechtsfrage für das neue Recht weiterhin von Bedeutung ist (BSG SozR 

1500 0 160a Nr 58; Beschlüsse des BSG vom 26. November 1996 - 3 BK 4/96 -, 

31. März 1999 - B 7 AL 170/98 B - und6. Mai 1999 - B 11 AL 209/98 B -). 

Die Beklagte hält die Frage für eine grundsätzlich bedeutsame Rechtsfrage, "ob Strafge- 

fangene während des Arbeitseinsatzes zu DDR-Zeiten zum Kreis der in der Sozialver- 

sicherung der ehemaligen DDR versicherten Personen gehörten und Unfälle beim Ar- 

beitseinsatz entsprechend Arbeitsunfälle nach DDR-Recht waren, oder ob sich unabhän- 

gig von dieser Frage bereits aus $5 6 Abs 2, 3 und 38 StVG ergibt, dass Unfälle von 

Strafgefangenen während des Arbeitseinsatzes zu DDR-Zeiten als Arbeitsunfälle nach 

den Vorschriften der ehemaligen DDR zu werten waren, mit der Folge, dass im Rahmen 

des doppelten Prüfrechts entsprechende Unfälle auch nach dem Recht des Dritten 

Buches der RVO zu entschädigen sind". Diese Frage habe über den Einzelfall hinausge- 

hende Bedeutung, da allein bei ihr - der Beklagten - noch zahlreiche Parallelfälle anhän- 

gig seien. Die aufgezeigte Frage sei klärungsbedürftig, weil das BSG zu diesem 

Problemkreis bisher noch nicht Stellung genommen habe. Ihre Beantwortung ergebe sich 

auch nicht zweifelsfrei aus dem Gesetz selbst. Sie sei schließlich in einem anschließen- 

den Revisionsverfahren auch klärungsfähig und entscheidungserheblich. 

Die Beschwerdebegründung der Beklagten entspricht nicht den dargestellten besonderen 

Anforderungen an die Darlegung der Klärungsbedürftigkeit der aufgeworfenen Rechts- 

frage. Entgegen der bloßen Behauptung der Beklagten steht die Beantwortung der 

Rechtsfrage praktisch außer Zweifel, weil sie sich unmittelbar aus dem Gesetz ergibt. Der 

Unfall des Klägers vom 27. Dezember 1985 während eines Arbeitseinsatzes im Rahmen 

seiner Strafhaft war Arbeitsunfall der Sozialversicherung der DDR. Durch das Strafvoll- 

zugsgesetz der DDR (StVG) vom 7. April 1977 (GBI I Nr 11 S 109) wurde ein Unfallver- 

sicherungsschutz während der Haft eingeführt. Dies ergibt sich eindeutig aus den vom 

LSG angezogenen Vorschriften der 90 6 und 38 StVG (vgl Beschluss des Thüringer LSG 

vom 25. Februar 2002 - L 1 U 92/01 - HVBG-Info 2002, 2053). Die unter Hinweis auf die 

Rechtsauffassungen der für die Strafgefangenen zuständigen Unfallversicherungsträger 

in den Ländern Sachsen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern durch die Beklagte ver- 

tretene gegenteilige Auffassung erschließt sich dem Senat weder aus den Ausführungen 

in ihrer Beschwerdebegründung noch aus ihren Schriftsätzen im Berufungsverfahren. 

Soweit die Beklagte als Verfahrensmangel iS von 3 160 Abs 2 Nr 3 SGG geltend macht, 

das LSG hätte ihrem Vertagungsantrag entsprechen müssen und nicht entscheiden dür- 

fen, hat sie diesen Verfahrensfehler nicht schlüssig dargelegt. Ihrem weiteren Vorbringen 

ist zu entnehmen, dass einer ihrer Mitarbeiter auf telefonische Anfrage des LSG der Ent- 

scheidung nach einer Verhandlung ohne Beteiligung der Beklagten zugestimmt habe und 

hilfsweise den Antrag gestellt habe, die Revision zuzulassen. Zwar macht die Beklagte 

weiter geltend, der betreffende Mitarbeiter sei mit dem Prozessstoff überhaupt nicht ver- 

traut gewesen. Sie hat indes weiter weder vorgetragen, dass dieser Mitarbeiter zur Ab- 

gabe der zitierten Erklärung nicht befugt gewesen sei, noch dass dem entscheidenden 

Senat des LSG dieser Umstand bekannt gewesen sei. 

Die Beschwerde war daher als unzulässig zu verwerfen (0 160a Abs 4 Satz 2 Halbs 2 

iVm 0 169 SGG). 

Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung des § SGG' 


